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Gesuch um Bewilligung für Sonntagsarbeit

(Art. 19, 20, 20a, Arbeitsgesetz [ArG] , Art. 21, 27 der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz [ArGV1])

Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen.

	Telefon*
	     
	Sachbearbeiter*
	     

	seco-Betriebsnummer (nur industriell unterstellte Betriebe)
	     
	

	Dauer*
	vom
	     
	bis
	     
	

	Betrieb und Betriebsteil*
	     

	Begründung*
	     


	Anzahl Arbeitnehmer*
	Männer
	     
	Frauen  
	     
	Jugendliche (16-18 Jahre)
	     

	über 18 Jahre


Sonntagsarbeit für jugendliche (vergleiche Art. 29 und 31 ArG sowie Art. 13 ArGV5) und weibliche Arbeitnehmer (vergleiche Art. 35, 35a, 35b und 36 ArG sowie Art. 14 und 60–65 ArGV1) kann nur unter besonderen Voraussetzungen bewilligt werden.

	Arbeitszeit*
	von
	     
	bis
	     
	von
	     
	bis
	     

	Pausen
	von
	     
	bis
	     
	von
	     
	bis
	     


Die Pausen gelten als Arbeitszeit, wenn die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen (Art. 15 Abs. 2 ArG).

	Lohnzuschlag in %*
	      %
	


Sofern um Bewilligung vorübergehender Sonntagsarbeit nachgesucht wird: Haben sich die beteiligten Arbeitnehmer damit einverstanden erklärt?

	     


Wann wird der Ersatzruhetag gewährt?*

	     


Sonntagsarbeit von einer Dauer bis zu fünf Stunden ist durch Freizeit auszugleichen. Dauert sie länger als fünf Stunden, so ist während der vorhergehenden oder der nach​folgenden Woche im Anschluss an die tägliche Ruhezeit ein auf einen Arbeitstag fal​lender Ersatzruhetag von mindestens 24 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren (vergleiche Art. 20 ArG sowie Art. 19, 21, 23 und 24 ArGV1).

	Bemerkungen
	     

	Ort und Datum*
	     

	Adresse* /
	     

	Firmenstempel
	
	Unterschrift
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* zwingende Eingaben
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